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Einladung
zur ordentlichen

Hauptversammlung
der Vectron Systems AG,

 Münster
Wertpapier-Kenn.-Nr.: A0KEXC / ISIN: DE000A0KEXC7

Wertpapier-Kenn.-Nr.: A0MFYU / ISIN: DE000A0MFYU0

Vectron Systems AG

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

11. Mai 2007, 09:30 Uhr,

im

Hilton Hotel Frankfurt, Hochstraße 4

60313 Frankfurt

stattfi ndenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.
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Tagesordnung

1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2006 und des Lageberichts für die 
Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2006

2) Beschlussfassung über die Verwendung des 
Jahresgewinns 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 
805.620,87 € wie folgt zu verwenden:

a) in Höhe von 800.000,00 € im Wege der Verteilung an die 
Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von 1,60 € 
je Stückaktie,

b) in Höhe des Restbetrages von 5.620,87 € durch Vortrag auf 
neue Rechnung.

3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 

5) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Clauß, Dr. Paal und Partner, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, 
Münster, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu 
wählen.

6) Wahlen zum Aufsichtsrat 

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2007 endet die 
bisherige Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat 
schlägt vor, für die nächste Amtsperiode 

a) Herrn Rechtsanwalt Christian Ehlers, geb. am 23.08.1940, 
Erkrath

b) Herrn Diplom Betriebswirt Kaufmann Jörg Niermann, geb. 
am 09.05.1969, Münster

c) Herrn Kaufmann Maurice Martin Oosenbrugh, geb, am 
23.10.1971, Telgte

als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Christian Ehlers ist Mitglied des Aufsichts-
rats der EZB Einzugszentrale Ges. f. Finanzservice und 
Geschäftsbesorgung mbH, Bonn 

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
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7) Feststellung der Aufsichtsratsvergütung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 13 Abs. 1 der 
Satzung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Vergütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates wird auf 
€ 10.000,00 p.a., die Vergütung für die sonstigen Aufsichtsratsmit-
glieder auf  € 5.000  p.a. festgesetzt.

8) Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien und die Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu 
fassen:

Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG für die Zeit 
bis zum 10. November 2008 ermächtigt, eigene Aktien zu erwer-
ben, jedoch insgesamt begrenzt auf eine Stückzahl, die einem An-
teil von zehn Prozent des Grundkapitals entspricht. Die Ermächti-
gung kann innerhalb der vorbezeichneten Höchstgrenze ganz oder 
in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft 
ausgeübt werden. Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels 
eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 
Der Gegenwert für den Erwerb dieser Aktien darf den Börsen-
kurs um nicht mehr als 10 v.H., im Falle eines öffentlichen Kau-
fangebots um nicht mehr als 10 v.H., unter- oder überschreiten. 
Börsenkurs im Sinne dieser Ermächtigung ist im Falle des börsli-
chen Erwerbs der jeweilige aktuelle Börsenkurs im Zeitpunkt des 
Erwerbs. Börsenkurs im Sinne dieser Ermächtigung ist im Falle 
des außerbörslichen Erwerbs der arithmetische Durchschnitt der 
Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im 
elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-
Handel) oder eines Nachfolgesystems während der letzten zehn 
Börsentage vor Ausübung der Ermächtigung.

Der Vorstand wird ermächtigt, einmal oder mehrmals eigene Ak-
tien ohne Kapitalherabsetzung einzuziehen, so dass sich durch die 
Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß 
§ 8 Abs. 3 AktG erhöht, ohne dass die Durchführung der Einzie-
hung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der 
Vorstand wird ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der 
Satzung entsprechend dem Umfang der Einziehung zu ändern. 

Der Vorstand wird ermächtigt, eine Veräußerung der erworbenen 
eigenen Aktien einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, über 
die Börse oder in anderer Form des Verkaufes vorzunehmen. Der 
Vorstand ist gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 2. Halbsatz, 186 
Abs. 3 Satz 1 AktG ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, wenn die Veräußerung unter folgenden Voraus-
setzungen erfolgt:

a) als Gegenleistung für den Erwerb eines Unternehmens, ei-
ner Beteiligung an einem Unternehmen oder sonstiger Wirt-
schaftsgüter;

b) im Rahmen eines Verkaufs, bei dem der Kaufpreis oder der 
Wert der Gegenleistung nicht wesentlich unter dem arithme-
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tischen Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der Gesell-
schaft in der Schlussauktion im elektronischen Handel der 
Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel) oder eines 
Nachfolgesystems während der letzten zehn Börsentage vor 
dem Verkauf liegt; 

c) im Zuge der Umsetzung von strategischen Kooperationen 
mit anderen in- und/oder ausländischen Unternehmen;

d) an Arbeitnehmer, Mitglieder der Geschäftsführung, freie 
Mitarbeiter sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats an 
Vorstände der Vectron Systems AG und der mit ihr im Sinne 
von § 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen;

Bei einem Verkauf über die Börse ist die Veräußerung zum jeweils 
aktuellen Börsenkurs zulässig. 

9)  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden geneh-
migten Kapitals, die Schaffung neuen genehmigten Kapitals 
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die 
entsprechende Änderung von § 4 Abs. 2 bis 5 der Satzung

Das derzeitige genehmigte Kapital wurde teilweise ausgenutzt 
und soll deshalb erneuert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a) Die in § 4 Abs. 2 bis 5 der Satzung enthaltene Ermächtigung 
des Vorstands, das Grundkapital binnen 5 Jahren seit dem 
Tag der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach 
um bis zu 100.000,00 € zu erhöhen (genehmigtes Kapital) 
wird aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, binnen 5 Jahren ab Eintra-
gung der in diesem Beschluss enthaltenen Satzungsände-
rung mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 
der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 
lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage 
oder Sacheinlage gemäß §§ 202 ff. AktG einmalig oder 
mehrfach zu erhöhen, jedoch höchstens um insgesamt 
€ 250.000,00 (in Worten: Euro zweihundertfünfzigtausend), 
und gemäß § 204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Ausgabe zu entscheiden. 

c) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen:
aa) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung ge-

gen Sacheinlagen; 

bb) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen zur Erschließung neuer Kapi-
talmärkte durch Platzierung von Aktien der Gesell-
schaft, insbesondere auch im Ausland; 

cc) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu zehn v.H. 
des Grundkapitals der Gesellschaft, und zwar bezo-
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gen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens und der 
Ausübung dieser Ermächtigung, wenn für die Aktien 
ein Börsenkurs besteht und der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich un-
terschreitet. Börsenkurs im Sinne dieser Bestimmung 
ist der arithmetische Durchschnitt der Schlusskurse 
der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im 
elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapier-
börse (XETRA-Handel) oder eines vergleichbaren 
Nachfolgesystems der letzten zehn Börsentage vor 
Beschlussfassung des Vorstands über die Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals; 

dd) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen zur Umsetzung von strategischen 
Kooperationen mit anderen in- und/oder ausländi-
schen Unternehmen 

ee) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung ge-
gen Bareinlagen zur Ausgabe von Aktien an Mitglie-
der des Vorstands der Gesellschaft und der Geschäfts-
führung von mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 
AktG verbundenen Unternehmen sowie an sonstige 
Mitarbeiter und freie Mitarbeiter der Gesellschaft 
und der mit ihr im Sinne des § 15 AktG verbundenen 
Unternehmen; 

ff) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung ge-
gen Bareinlagen zum Ausgleich von Spitzenbeträgen.

d) Satzungsänderungen 
In § 4 der Satzung werden die derzeit geltenden Absätze 2 
bis 5 durch folgende neue Absätze 2, 3 und 4 ersetzt: 

„(2) Der Vorstand wird ermächtigt, binnen 5 Jahren ab Ein-
tragung dieser Satzungsänderung mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe 
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-
einlage oder Sacheinlage gemäß §§ 202 ff. AktG einmalig 
oder mehrfach zu erhöhen, jedoch höchstens um insgesamt 
€ 250.000,00 (in Worten: Euro zweihundertfünfzigtausend), 
und gemäß § 204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Ausgabe zu entscheiden. 

(3) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen:

a) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung 
gegen Sacheinlagen;

b) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen zur Erschließung neuer Kapi-
talmärkte durch Platzierung von Aktien der Gesell-
schaft, insbesondere auch im Ausland;

c) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhö-
hung gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu 
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zehn vom Hundert des Grundkapitals der Gesell-
schaft, und zwar bezogen auf den Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens und der Ausübung dieser Er-
mächtigung, wenn für die Aktien ein Börsenkurs 
besteht und der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenkurs nicht wesentlich unterschrei-
tet. Börsenkurs im Sinne dieser Bestimmung ist 
der arithmetische Durchschnitt der Schlusskurse 
der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion 
im elektronischen Handel der Frankfurter Wert-
papierbörse (XETRA-Handel) oder eines ver-
gleichbaren Nachfolgesystems der letzten zehn 
Börsentage vor Beschlussfassung des Vorstandes 
über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals;

d) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen zur Umsetzung von strategi-
schen Kooperationen mit anderen in- und/oder 
ausländischen Unternehmen sowie zum Zwecke 
der Aufnahme von Kapital zu Sanierungs- und In-
vestitionszwecken;

e) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhö-
hung gegen Bareinlagen zur Ausgabe von Aktien 
an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und 
der Geschäftsführung von mit der Gesellschaft im 
Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen 
sowie an sonstige Mitarbeiter und freie Mitarbei-
ter der Gesellschaft und der mit ihr im Sinne des 
§ 15 AktG verbundenen Unternehmen; 

f) im Falle der Durchführung einer Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen zum Ausgleich von Spitzenbe-
trägen;

g) im Falle der Gewährung von Aktien zur Bedienung 
von Umtausch- oder Bezugsrechten von Gläu-
bigern von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen, welche die Gesellschaft auf Grund 
eines Beschlusses der Hauptversammlung ausge-
geben hat

(4) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Sat-
zung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
anzupassen.“

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung

Von den insgesamt ausgegebenen 500.000 Stückaktien der Gesellschaft 
sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 500.000 
Stückaktien stimmberechtigt
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Teilnahmebedingungen
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr 
Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung an-
melden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis zum 
04. Mai 2007 zugehen. Die Aktionäre müssen zudem ihre Berechtigung 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Dazu ist ein in 
Textform erstellter Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotfüh-
rende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut ausreichend. Der 
Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 
20. April 2007 beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf 
des 04. Mai 2007 zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres An-
teilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten 
für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für 
die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesell-
schaft Sorge zu tragen. 

Die Anmeldung und die Legitimationsnachweise sind zu übermitteln 
an: 

Vectron Systems AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Postfach 10 74 80
28074 Bremen
Fax-Nr.: 0421/3603153

Auf die nach §§ 21ff. WpHG bestehenden Mitteilungspfl ichten und die 
in § 28 WpHG vorgesehene Rechtsfolge des Ruhens aller Rechte aus 
den Aktien bei Verstößen gegen die Mitteilungspfl icht wird hingewie-
sen.

Wir weisen unsere Aktionäre darauf hin, dass sie ihre Stimmrechte in 
der Hauptversammlung gemäß § 15 Absatz 4 der Satzung auch durch 
einen Bevollmächtigten, wie z.B. durch die depotführende Bank, eine 
Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl, aus-
üben lassen können. Die Vollmacht kann grundsätzlich schriftlich, 
fernschriftlich (Telefax) oder per elektronischer Post (e-Mail) mit Echt-
heitsnachweis nach dem Signaturgesetz erteilt werden.

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären weiter 
die Möglichkeit, sich durch einen von ihr benannten Stimmrechtsver-
treter, der das Stimmrecht des Aktionärs weisungsgebunden ausübt, in 
der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Hierbei handelt es sich um 

Frau Ramona Kremer, erreichbar unter
Willy-Brandt-Weg 41, 48155 Münster,
Telefax: (+49) (0) 251 - 2856 - 565). 

Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter be-
vollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen 
ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpfl ichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. Der Stimmrechtsvertreter stimmt dann 
aufgrund der Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von 
diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 
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ab. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine 
Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 

Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionä-
re bzw. Aktionärsvertreter zusammen mit der Eintrittskarte. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte zur Hauptversammlung sicher-
zustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank 
eingehen. Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft müssen bis Mittwoch, den 09. Mai 2007, bei der Gesell-
schaft eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt 
werden. 

Auch im Falle einer Bevollmächtigung ist eine fristgerechte Anmel-
dung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Wenn Sie Fragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese 
an

Vectron Systems AG 
Investor Relations
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster
Telefax: (+49) (0) 251 - 2856 – 565

zu richten. Diese Adresse ist auch die Adresse, an die Anträge von Ak-
tionären i.S.v. §§ 126, 127 AktG gerichtet werden müssen. 

Bis zum 26. April 2007 unter dieser Adresse eingegangene und zugäng-
lich zu machende Anträge von Aktionären, insbesondere ordnungsge-
mäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, werden unverzüglich nach 
ihrem Eingang unter der Internetadresse www.vectron.de veröffent-
licht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Münster, im März 2007
Vectron Systems AG
Der Vorstand
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Berichte des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter den 
Tagesordnungspunkten 8 (Ermächtigung zum Erwerb eigener Akti-
en), und 9 (genehmigtes Kapital) Maßnahmen vor, die im Wesentlichen 
dem Ziel dienen, vor dem Hintergrund der bestehenden und sich ab-
zeichnenden Wettbewerbssituation die Handlungsspielräume und Flexi-
bilität der Gesellschaft zu erhalten und weiter auszubauen. Von welchen 
Maßnahmen der Vorstand im Einzelfall Gebrauch machen wird, wird er 
jeweils eingehend prüfen. Im Mittelpunkt der Entscheidung wird das 
Interesse des Unternehmens stehen, namentlich die Wirkungen auf sei-
ne Stellung im Wettbewerb sowie auf die bilanzielle und steuerliche 
Situation. Soweit erforderlich und zweckmäßig, wird sich der Vorstand 
bei diesen Entscheidungen der Hilfe kompetenter externer Berater be-
dienen. Große Beachtung wird der Vorstand aber vor allem auch den 
Interessen der Aktionäre schenken, insbesondere deren Vermögensin-
teressen und ihren Mitgliedschaftsrechten. Ein besonderes Augenmerk 
wird der Vorstand auf die Einhaltung des Gebots der Gleichbehandlung 
aller Aktionäre gemäß § 53a AktG richten. Unter den zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen wird der Vorstand diejenige auswählen, die für 
die Gesellschaft zweckmäßig und erforderlich ist und dabei den gering-
sten Eingriff in die Mitgliedschaftsrechte und Vermögensinteressen der 
Aktionäre bedeutet. Dies kann auch Maßnahmen einschließen, die den 
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre bei der Ver-
äußerung eigener Aktien oder der Ausnutzung genehmigten Kapitals 
erfordern. Vorstand und Aufsichtsrat halten es für zweckmäßig, ange-
messen und im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegend, 
den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates hierzu zu ermächti-
gen. In Erfüllung der gesetzlichen Pfl ichten gemäß § 186 Abs. 4 Satz 
2 AktG (i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 2. Halbs. AktG sowie § 203 
Abs. 2 S. 2 AktG) und um den Aktionären den rechtlichen und wirt-
schaftlichen Hintergrund der vorgeschlagenen Maßnahmen in transpa-
renter Weise darzulegen, erstattet der Vorstand zu den vorbezeichneten 
Tagesordnungspunkten und den darin enthaltenen Ermächtigungen des 
Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts die folgenden Berichte:

Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung 
eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG (Punkt 8 der Tagesordnung):

Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien versetzt den Vorstand in 
die Lage, eigene Aktien im Rahmen des gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
Zulässigen zu erwerben. Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
ist aus unternehmerischer Sicht für die Gesellschaft nur dann von wirt-
schaftlichem Wert, wenn die erworbenen eigenen Aktien vom Vorstand 
bei sich bietenden Gelegenheiten zweckmäßig verwandt werden kön-
nen. Daher sieht die vorgeschlagene Ermächtigung vor, dass der Vor-
stand das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausschlie-
ßen kann. Nur so kann die Gesellschaft in ihrem eigenen Interesse und 
dem Interesse der Aktionäre in die Lage versetzt werden, sich bietende 
Chancen zur Akquisition von Unternehmen, Beteiligungen oder sonsti-
gen Wirtschaftsgütern schnell und effi zient zu nutzen und in geeigneten 
Fällen Aktien der Gesellschaft als Vergütungsinstrument einzusetzen. 
Vor diesem Hintergrund ist zu den Fällen, in denen der Vorstand zur 
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Veräußerung zurückgekaufter Aktien ermächtigt werden soll, das Be-
zugsrecht auszuschließen, im Einzelnen Folgendes anzumerken:

Die in Tagesordnungspunkt 8. lit. a) enthaltene Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss beim Erwerb eines Unternehmens, einer Be-
teiligung an einem Unternehmen oder sonstiger Wirtschaftsgüter soll 
der Gesellschaft insbesondere die Möglichkeit einräumen, im Rahmen 
ihrer Akquisitionspolitik in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder 
Beteiligungen sowie sonstige Wirtschaftsgüter nicht nur im Wege ei-
ner Barkaufpreiszahlung, sondern unter Schonung ihrer Liquidität und 
ohne Beanspruchung des Kapitalmarkts kurzfristig auch im Wege einer 
Sachgegenleistung durch die Überlassung von Aktien der Gesellschaft 
erwerben zu können. Dies geschieht nicht zuletzt vor dem Hintergrund, 
dass die Vectron Systems AG in nationalem und internationalem Wett-
bewerb steht und daher in der Lage sein muss, schnell und fl exibel han-
deln zu können. Dazu gehört es auch, Unternehmen oder Beteiligungen 
zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwer-
ben. Erfahrungsgemäß können Akquisitionen sehr häufi g aufgrund der 
damit verbundenen Liquiditätsbelastung für den Erwerber und eventu-
ell negativer steuerlicher Konsequenzen für den Verkäufer nicht oder 
zumindest nicht ausschließlich im Wege eines Barkaufs abgewickelt 
werden. Zudem bieten sich Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung 
auch an, um den Veräußerer des Unternehmens oder der Beteiligung, 
der häufi g auch nach der Akquisition noch im Unternehmen tätig sein 
soll, über die erhaltenen Vectron Systems-Aktien  (z.B. durch Verein-
barung einer Haltefrist) längerfristig an das Unternehmen zu binden. 
Aber auch über den Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen hin-
aus kann im Einzelfall der Erwerb eines sonstigen Wirtschaftsguts (z.B. 
Sachgesamtheiten, Produktionsanlagen, Produktionstechnologien, ge-
werbliche Schutzrechte und Forderungen) im Interesse der Gesellschaft 
liegen. Um der Gesellschaft auch in diesen Fällen die zweckmäßige 
Flexibilität zu gewähren, wird diese Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss in Tagesordnungspunkt 8. lit. a) vorgeschlagen. Der Ausga-
bebetrag der Aktien wird stets unter Beachtung der in § 255 Abs. 2 Satz 
1 AktG niedergelegten Maßstäbe festgesetzt.

Die in Tagesordnungspunkt 8. lit. b) enthaltene Ermächtigung zum Be-
zugsrechtsausschluss im Rahmen eines Verkaufs, bei dem der Kauf-
preis oder der Wert der Gegenleistung nicht wesentlich unter dem 
Börsenkurs liegt, kann erforderlich oder zweckmäßig sein, um weitere 
Aktionäre, im Interesse der Gesellschaft an der Gesellschaft im Wege 
der Veräußerung eigener Aktien zu beteiligen und der Gesellschaft Li-
quidität zuzuführen. Auch in diesen Fällen ist somit die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss zweckmäßig. Darüber hinaus ist diese 
Ermächtigung zum teilweisen Bezugsrechtsausschluss auch bereits in 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehen und damit sachlich gerechtfertigt. 

Die unter Tagesordnungspunkt 8. lit. c) enthaltene Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss im Zuge der Umsetzung von strategischen Ko-
operationen mit anderen in- und/oder ausländischen Unternehmen soll 
die Gesellschaft in die Lage versetzen, im Bedarfsfall schnell reagieren 
zu können und Kooperationen mit strategischen Partnern im Interesse 
der Gesellschaft einzugehen. Der Gesellschaft soll ermöglicht werden, 
strategische Partner im Wege der Veräußerung eigener Aktien an der 
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Gesellschaft zu beteiligen, soweit dies sinnvoll und erforderlich ist. Der 
Verkaufspreis der Aktien wird unter Beachtung der Maßstäbe des § 255 
Abs. 2 Satz 1 AktG vom Vorstand festgesetzt werden, wobei jedoch im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der strategischen Beiträge des Part-
ners und der sich aus der Kooperation ergebenden positiven Effekte für 
die Gesellschaft ein moderater Abschlag vom Wert der Aktie der Ge-
sellschaft möglich sein kann, um im Interesse der Gesellschaft wichtige 
strategische Partner an die Gesellschaft zu binden.

Die unter Tagesordnungspunkt 8. lit. d) enthaltene Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss für die Fälle, in denen die Aktien an Arbeitneh-
mer, Vorstände, Mitglieder der Geschäftsführungen sowie freie Mitar-
beiter der Vectron Systems AG  und der mit ihr im Sinne von § 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen veräußert werden, soll es der Gesell-
schaft ermöglichen, durch die Ausgabe von Aktien in geeigneten Fällen 
Mitarbeitern des Unternehmens eine zusätzliche Form der leistungsori-
entierten Vergütung zu gewähren und so stärker an das Unternehmen 
zu binden bzw. qualifi zierte neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu 
gewinnen. Ein für die Gesellschaft und ihre Aktionäre damit verbun-
dener positiver Effekt ist die Schonung der Liquiditätslage der Gesell-
schaft. Sofern von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, wird 
der Verkaufspreis ebenfalls unter Beachtung der in § 255 Abs. 2 Satz 
1 AktG niedergelegten Maßstäbe festgesetzt, wobei jedoch je nach den 
Gegebenheiten des Einzelfalles ein moderater Abschlag vom Wert der 
Aktie der Gesellschaft möglich sein kann, um die angestrebten Ziele 
(Motivations- und Bindungswirkung) zu erreichen. 

Bei allen aufgeführten Fällen, in denen der Vorstand zum Bezugsrechts-
ausschluss ermächtigt ist, wird er im Einzelfall stets sorgfältig prüfen, 
ob sich andere mildere Alternativen, insbesondere andere Finanzie-
rungsmittel, im konkreten Fall anbieten, die ebenso geeignet sind, den 
im Interesse der Gesellschaft verfolgten Zweck zu erreichen. 

Soweit eigene Aktien veräußert werden sollen und nicht für die vorste-
hend beschriebenen Zwecke eingesetzt werden, stehen sie für den Ver-
kauf an die Aktionäre unter Beachtung des gesetzlichen Bezugsrechts 
zur Verfügung. 

Derzeit bestehen keine konkreten Absichten von Vorstand und 
Aufsichtsrat, eigene Aktien zu erwerben oder zu veräußern.

Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts beim genehmigten 
Kapital gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Punkt 
9 der Tagesordnung).

Gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorstand er-
mächtigt, binnen 5 Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das 
Handelsregister mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 
der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen Inhaber-
aktien als Stückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage gemäß 
§§ 202 ff. AktG einmalig oder mehrfach zu erhöhen, jedoch höchstens 
um insgesamt € 100.000,00. Gemäß § 4 Abs. 2, 3 und 4 der Satzung der 
Gesellschaft ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 
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in bestimmten Fällen auszuschließen. Dieses bestehende genehmigte 
Kapital soll durch den Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 9) der Haupt-
versammlung innerhalb der gesetzlichen Grenzen durch ein neues ge-
nehmigtes Kapital ersetzt werden. 

Die Zulässigkeit eines genehmigten Kapitals ist in §§ 202 ff. AktG 
geregelt. Die Schaffung genehmigter Kapitalia ist - nicht zuletzt auch 
bei börsennotierten Gesellschaften - heutzutage gängige Praxis. Sie 
soll insbesondere die Flexibilität von Vorstand und Aufsichtsrat zur 
Durchführung zweckmäßiger Kapitalmaßnahmen erhöhen, indem sie 
die Beschlussfassung über und die Durchführung derartiger Kapital-
maßnahmen unabhängig von dem Stattfi nden einer Hauptversammlung 
ermöglicht. Neben der erhöhten (auch zeitlichen) Flexibilität bietet die-
se Lösung insbesondere auch den Vorteil, dass bei zweckmäßigen Kapi-
talmaßnahmen nicht eine zeit- und kostenintensive Hauptversammlung 
durchgeführt werden muss.

Um der Verwaltung die erforderliche Flexibilität und angemessene 
Handlungsspielräume einzuräumen, halten Vorstand und Aufsichtsrat 
es für zweckmäßig, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre gemäß § 203 Abs. 1 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 1 
AktG auszuschließen. Nur so kann die Gesellschaft in ihrem eigenen 
Interesse und im Interesse der Aktionäre in die Lage versetzt werden, 
sich bietende Chancen zur Durchführung zweckmäßiger Kapitalerhö-
hungen schnell und effi zient zu nutzen. Damit werden die Chancen der 
Gesellschaft gegenüber solchen Unternehmen, die ebenfalls über ein 
genehmigtes Kapital mit teilweisem Bezugsrechtsausschluss verfügen, 
gewahrt und gegenüber solchen Unternehmen, die diese Handlungs-
alternativen nicht besitzen, erhöht. Vor diesem Hintergrund ist zu den 
Fällen, in denen der Vorstand ermächtigt werden soll, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats einen Bezugsrechtsausschluss zu beschließen, im 
Einzelnen Folgendes anzumerken:

Der Bezugsrechtsausschluss bei Sacheinlagen soll der Gesellschaft 
insbesondere die Möglichkeit einräumen, im Rahmen ihrer Akquisiti-
onspolitik in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder Beteiligungen 
(ganz oder teilweise) nicht nur im Wege einer Barkaufpreiszahlung, 
sondern unter Schonung ihrer Liquidität und ohne Beanspruchung des 
Kapitalmarkts kurzfristig auch im Wege einer Sachgegenleistung durch 
die Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Dies 
geschieht nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Vectron Systems 
AG in nationalem und internationalem Wettbewerb steht und daher 
in der Lage sein muss, schnell und fl exibel handeln zu können. Dazu 
gehört es auch, Unternehmen oder Beteiligungen zum Erhalt bzw. zur 
Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. Erfahrungsgemäß 
können Akquisitionen häufi g auf Grund der damit verbundenen Liqui-
ditätsbelastung für den Erwerber und evtl. negativer steuerlicher Kon-
sequenzen für den Verkäufer nicht oder zumindest nicht ausschließlich 
im Wege eines Barkaufs abgewickelt werden. Zudem bieten sich Aktien 
der Gesellschaft als Gegenleistung auch an, um den Veräußerer des Un-
ternehmens oder der Beteiligung, der häufi g auch nach der Akquisition 
noch im Unternehmen tätig sein soll, über die erhaltenen Aktien im 
besonderen Maße (z.B. durch Vereinbarung einer Haltefrist) längerfri-
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stig an das Unternehmen zu binden. Daher werden zunehmend Aktien 
der erwerbenden Gesellschaft als Gegenleistung gewährt. Aber auch 
über den Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen hinaus kann im 
Einzelfall die Erbringung einer Sachgegenleistung (z.B. Sachgesamt-
heiten, Anlagevermögen, Technologien, gewerbliche Schutzrechte und 
Forderungen) im Interesse der Gesellschaft liegen. Um der Gesellschaft 
auch in diesen Fällen die zweckmäßige Flexibilität zu gewähren, wird 
die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Sacheinlagen vor-
geschlagen.

Die Anzahl der neuen Aktien bestimmt sich im Falle einer Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals zur Durchführung von Kapitalerhöhungen 
gegen Sacheinlagen nach dem Verhältnis des Werts der Sacheinlage zu 
dem Wert der Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt des Abschlusses des 
Einbringungsvertrags. Dabei werden der Bewertung sowohl der Sach-
einlage als auch der Bewertung der Aktien der Gesellschaft anerkannte 
Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt, wobei für den Wert der Ak-
tien in besonderem Maße - aber nicht ausschließlich - der Börsenkurs 
berücksichtigt wird. Der aktienrechtliche Ausgabebetrag der Aktien 
wird je nach steuerlichen oder anderen Erwägungen zwischen dem ge-
ringsten Ausgabebetrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG und dem Verkehrswert 
liegen. Eine vermögensmäßige Verwässerung der Anteile der bisheri-
gen Aktionäre tritt allein durch die getroffene Wahl des Ausgabebetrags 
nicht ein, da für eine vermögensmäßige Verwässerung allein die An-
zahl der ausgegebenen Aktien einerseits und der Gesamtwert der Ge-
sellschaft vor und nach der Akquisition andererseits maßgeblich sind. 
Darüber hinaus wird der Ausgabebetrag stets unter Beachtung der in 
§ 255 Abs. 2 Satz 1 AktG niedergelegten Maßstäbe festgesetzt. Auch 
auf diesem Wege wird eine vermögensmäßige Verwässerung der nicht 
an der Kapitalerhöhung teilnehmenden Aktionäre in dem aktienrecht-
lich vorgegebenen Rahmen vermieden.

Der Bezugsrechtsausschluss zur Durchführung von Kapitalerhöhungen 
gegen Bareinlagen zur Erschließung neuer Kapitalmärkte durch Plat-
zierung von Aktien der Gesellschaft, insbesondere auch im Ausland, 
soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig in- und/oder 
ausländische Kapitalmärkte zu erschließen, sofern dies aus unterneh-
merischen Gründen (insbesondere zur Expansion und Sicherung so-
wie Verbesserung der Wettbewerbsposition) sinnvoll erscheint und im 
Interesse der Gesellschaft liegt. Auch in diesem Falle wird der Aus-
gabebetrag unter Beachtung der in § 255 Abs. 2 Satz 1 AktG nieder-
gelegten Maßstäbe festgesetzt und so eine vermögensmäßige Verwäs-
serung der nicht an der Kapitalerhöhung teilnehmenden Aktionäre in 
dem gesetzlich gebotenen Rahmen vermieden. Die Erschließung neuer 
Kapitalmärkte, insbesondere auch im Ausland, kann nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund einer möglicherweise sich über die Grenzen hinaus 
ausweitenden Geschäftsaktivität der Gesellschaft in besonderem Maße 
in deren Interesse liegen.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen bis zu 10 v.H. des 
Grundkapitals der Gesellschaft, bei welcher der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet, kann ge-
boten sein, um weitere Gesellschafter im Interesse der Gesellschaft an 
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der Gesellschaft im Wege der Barkapitalerhöhung zu beteiligen. Auch 
in diesen Fällen ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
zweckmäßig und daher sachlich gerechtfertigt. Darüber hinaus ist die-
se Ermächtigung zum teilweisen Bezugsrechtsausschluss bereits im 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehen und damit sachlich gerechtfer-
tigt. 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss zur Umsetzung von 
strategischen Kooperationen soll die Gesellschaft in die Lage verset-
zen, im Bedarfsfall schnell reagieren zu können und Kooperationen 
mit strategischen Partnern im Interesse der Gesellschaft einzugehen. 
Der Gesellschaft soll ermöglicht werden, strategische Partner im Wege 
der Barkapitalerhöhung an der Gesellschaft zu beteiligen, soweit dies 
sinnvoll und erforderlich ist. Auch hier wird der Ausgabebetrag der 
Aktien unter Beachtung der Maßstäbe des § 255 Abs. 2 Satz 1 AktG 
vom Vorstand festgesetzt werden, wobei jedoch im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung der strategischen Beiträge des Partners und der sich aus 
der Kooperation ergebenden positiven Effekte für die Gesellschaft ein 
moderat höherer Abschlag vom Wert der Aktie der Gesellschaft mög-
lich sein kann, um im Interesse der Gesellschaft wichtige strategische 
Partner an die Gesellschaft zu binden.

Das Bezugsrecht soll ferner ausgeschlossen werden können, um Ak-
tien an Arbeitnehmer, Vorstände, Mitglieder der Geschäftsführung 
sowie freie Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen 
Unternehmen im Wege einer Barkapitalerhöhung auszugeben. Diese 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll es der Gesellschaft er-
möglichen, durch die Ausgabe von Aktien in geeigneten Einzelfällen 
Mitarbeitern des Unternehmens eine zusätzliche Form der leistungs-
orientierten Vergütung zu gewähren und sie auf diese Weise stärker an 
das Unternehmen zu binden bzw. qualifi zierte neue Mitarbeiter für das 
Unternehmen zu gewinnen. Ein für die Gesellschaft und ihre Aktionäre 
damit verbundener positiver Effekt ist die Schonung der Liquiditätslage 
der Gesellschaft. Sofern der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats von der Ermächtigung Gebrauch macht, wird er den Ausgabebetrag 
ebenfalls unter Beachtung der in § 255 Abs. 2 Satz 1 AktG niederge-
legten Maßstäbe festsetzen, wobei jedoch je nach den Gegebenheiten 
des Einzelfalles ein moderat höherer Abschlag vom Wert der Aktie der 
Gesellschaft möglich sein kann, um die angestrebten Ziele (Motivati-
ons- und Bindungswirkung) zu erreichen.

Der Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von Spitzenbeträgen 
im Falle der Durchführung einer Barkapitalerhöhung dient der verein-
fachten Handhabung und Durchführung von Kapitalerhöhungen, so-
weit dies im Einzelfall erforderlich ist. Auch in diesem Falle werden 
die Vorgaben des § 255 Abs. 2 Satz 1 AktG durch Vorstand und Auf-
sichtsrat berücksichtigt. 

Bei allen aufgeführten Fällen, in denen der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zum Bezugsrechtsausschluss ermächtigt ist, wird er 
im Einzelfall stets sorgfältig prüfen, ob sich andere mildere Alterna-
tiven, insbesondere andere Finanzierungsmittel, im konkreten Fall 
anbieten, die ebenso geeignet sind, den im Interesse der Gesellschaft 
verfolgten Zweck zu erreichen.
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Soweit das vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene genehmigte 
Kapital nicht für die vorstehend beschriebenen Zwecke benötigt wird, 
steht es für die Durchführung von Barkapitalerhöhungen unter Beach-
tung des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zur Verfügung.

Münster, im März 2007
Vectron Systems AG
Der Vorstand



Anfahrtsbeschreibung zur Hauptversammlung 
der Vectron Systems AG

- Von der A3 kommend auf die A661 Richtung Offenbach.

- Auf die B456 Richtung Sachsenhausen.

- Nächste Ampel rechts, Richtung Stadtmitte.

- Nächste große Kreuzung rechts.

- Nächste links (Messe).

- Den Main überqueren, danach links in den „Mainkai“.

- In 500m rechts in die Neue Mainzer Straße, diese führt
        direkt in die Hochstraße.

- Von der Autobahn A5 oder A66 kommend am “Nordwest-
        kreuz Frankfurt” Richtung “Miquellallee” und “Hanau”
        fahren. 

- An der 2. Kreuzung, rechts in Eschersheimer Landstrasse
        in Richtung “Stadtmitte“ abbiegen. 

- Ca. 4 km dieser Strasse folgen bis Sie am “Eschersheimer 
        Turm” links vorbei gefahren sind. 

- Dann  rechts in die “Taubenstrasse” hineinfahren. 

- An der ersten Ampel wieder rechts in die “Börsenstrasse”
        fahren. 

- Nach weiteren ca. 50 Metern nochmals rechts in die Hoch-
        strasse biegen.

- Sie sind jetzt auf der “Hochstrasse” direkt vor dem Hilton
        Frankfurt, das Hotel befi ndet sich auf der linken Seite. 
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